
Auszug aus dem Protokoll  
des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 15. Mai 2019

475. Anfrage (Eigentümerstrategie im Falle von Beteiligungen  
des Kantons Zürich)

Die Kantonsrätinnen Cornelia Keller, Gossau, und Ruth Ackermann, 
Zürich, sowie Kantonsrat Hans-Rudolf Knöpfli, Winterthur, haben am 
25. Februar 2019 folgende Anfrage eingereicht:

Gemäss den Public-Corporate-Governance-Richtlinien des Kantons 
Zürich sollte eine Institution, bei welcher der Kanton grössere respek-
tive bedeutende Beteiligungen hat, über eine Eigentümerstrategie ver-
fügen. Damit soll eine transparente Steuerung dieser Beteiligungen des 
Kantons durch den Regierungsrat und eine zeitgemässe Aufsicht und 
Oberaufsicht des Kantonsrates ermöglicht und so eine Marktverzerrung 
durch die Geschäftstätigkeit dieser Unternehmen in privaten Märkten 
vermieden werden. 

In diesem Zusammenhang wird der Regierungsrat gebeten, folgende 
Fragen, in tabellarischer Form und unter namentlicher Aufführung der 
betreffenden Institutionen, zu beantworten: 
1. An welchen Institutionen hält der Kanton bedeutende Beteiligungen 

von mindestens 30 Prozent? 
2. Über welche Rechtsform verfügt die jeweilige Institution und wie 

hoch ist der Anteil der Beteiligung des Kantons in Prozent? 
3. Übt die jeweilige Institution Tätigkeiten in privatwirtschaftlichen 

Märkten aus? Wenn ja, welche? 
4. Verfügt der Kanton bezüglich der jeweiligen Institution über eine 

entsprechende Eigentümerstrategie? 
5. Ist die entsprechende Eigentümerstrategie öffentlich zugänglich und 

falls nicht, weshalb? 
6. Falls keine Eigentümerstrategie existiert, hat der Regierungsrat den 

ausdrücklichen Verzicht auf das Verfassen einer Eigentümerstrategie 
beschlossen und mit welcher Begründung? 

7. Falls weder eine Eigentümerstrategie noch ein ausdrücklicher Ver-
zichtsbeschluss existiert, was sind aus Sicht des Regierungsrats die 
Gründe dafür? 
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Auf Antrag der Staatskanzlei

b e s c h l i e s s t  d e r  R e g i e r u n g s r a t :

I. Die Anfrage Cornelia Keller, Gossau, Ruth Ackermann, Zürich, 
und Hans-Rudolf Knöpfli, Winterthur, wird wie folgt beantwortet: 

Gemäss PCG-Richtlinie 5.1 führt der Kanton die bedeutenden Be-
teiligungen mit einer Eigentümerstrategie des Regierungsrates. Als be-
deutend gilt eine Beteiligung, wenn: a. der Anteil am Eigenkapital min-
destens 30% beträgt oder der Wert (Anschaffungswert abzüglich Ab-
schreibungen oder tieferer Verkehrswert) 1 Mio. Franken übersteigt und 
b. bedeutende Risiken für den Kantonshaushalt, die Volkswirtschaft oder 
das Ansehen des Kantons bestehen. Gemäss PCG-Richtlinie 5.4 legt 
für die gemäss Richtlinie 5.1 als nicht bedeutend bewerteten Beteili-
gungen die zuständige Fachdirektion die Eigentümerstrategie fest. Bei 
einer kleinen Beteiligung kann sie auf eine Eigentümerstrategie ver-
zichten. Als solche hat der Regierungsrat Beteiligungen mit einem An-
teil des Kantons von unter 10% festgelegt. Sind die strategischen Ziele in 
der Spezial- oder Bundesgesetzgebung ausreichend bestimmt, so kann 
der Regierungsrat oder bei einer als nicht bedeutend bewerteten Betei-
ligung die zuständige Fachdirektion gemäss PCG-Richtlinie 5.5 den 
Verzicht auf die Eigentümerstrategie beschliessen. Gemäss PCG-Richt-
linie 5.6 werden bei Aufsichtsaufgaben die Ziele des Kantons in der 
Spezialgesetzgebung festgelegt.

Die PCG-Richtlinien und deren Anwendung werden derzeit überprüft.
Zu Fragen 1–7:
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II. Mitteilung an die Mitglieder des Kantonsrates und des Regierungs-
rates sowie an die Staatskanzlei.

Vor dem Regierungsrat 
Die Staatsschreiberin: 
Kathrin Arioli


